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EFM ST. VALENTIN 
I-VERS VERSICHERUNGSMAKLER GMBH    Bank, Kto.Nr. Die Erste 267 11 606 203 , BLZ 20111 
Breitfeld 1  DVR 2111880  
4300 St.Valentin  UID ATU 61318602/0 
T +43 (7435) 201010  FN 254256g 
E franz.innerhuber@efm.at  Reg.-Nr. 305 12-G-6301 
I  www.efm.at/stvalentin  Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8-12, 13-17, Fr 8-12 

 

 

 
I-Vers Versicherungsmakler GmbH 
Ihr unabhängiger Versicherungsmakler 
Breitfeld 1, 4300 St. Valentin 
 

 

 

Bearbeiter: Franz Innerhuber 
Abteilung: Gewerbe, Landwirtschaft 

Telefon: +43 (7435) 201011 
Telefax: +43 (7435) 201015 

E-Mail: franz.innerhuber@efm.at 
Internet: http://www.efm.at 

Mo.-Do. 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 
Fr. 08:00 - 12:00 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reitlehrerversicherung (Haftpflichtversicherung ) 
nach den derzeit geltenden behördlich genehmigten und allfällig besonderen Versicherungsbedingungen bei der Gesellschaft: 
 

Zürich Versicherung 
 

Polizzennummer: 
Neuantrag 

Deckung gilt ab Einlangen des Antrages bei EFM St.Valentin sofort bis zur Einlösung der Polizze laut Antrag! 
 

Antragsteller (Name, Adresse, Tel., Mail, Fax) 
 
 
  

Geburtsdatum :  
 
 
  

 

Risikoadresse (wenn abweichend) Einzugsermächtigung von:  
 
 
 

 
BLZ : 
 
Bank :  
 
Kto.Nr.:  

 

Zahlungsart:  jährlich Zahlungsweise:   Einzugsermächtigung 
 

Vertragsbeginn:  Vertragsablauf:  
 

 
MAKLERKLAUSEL 

Der gesamte Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vertrag wird mit  
EFM Versicherungsmakler AG, Keplerstraße 105/4, 8020 Graz, www.efm.at und  

EFM St.Valentin, Breitfeld 1, 4300 St.Valentin  
abgewickelt.  
Zwischen den Vertragsparteien erfüllen Mitteilungen, Erklärungen jeder Art mittels Telefax, Internet, E-Mail und dgl. dem 
Schriftlichkeitsgebot. 
Anzeigen und Erklärung des Versicherungsnehmers gelten dem Versicherer als zugegangen, wenn diese Versicherungsmakler 
eingelangt sind. Der Versicherungsmakler ist zu deren unverzüglichen Weiterleitung an den Versicherer verpflichtet. Die Haftung für eine 
leicht fahrlässige Pflichtverletzung dabei wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Versicherungsanträge sowie Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers, die ein Versicherungsverhältnis begründen 
oder den Deckungsumfang eines bestehenden Versicherungsverhältnisses erweitern sollen, gelten jedoch erst mit ihrem tatsächlichen 
Eingang beim Versicherer als diesem zugegangen. 
 
ANERKENNUNGSKLAUSEL 
Der Versicherer erkennt an, dass ihm bei Vertragsabschluß sämtliche Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, 
bekannt geworden sind. Hiervon ausgenommen bleibt, dass irgendwelche Umstände arglistig verschwiegen wurden. 
Unbeabsichtigte Fehler beim Abschluss des Versicherungsvertrages, wie etwa versehentlich unterbliebene Anzeigen oder 
Anmeldungen, beeinträchtigen die Ersatzpflicht nicht. Sie sind jedoch vom Versicherungsnehmer nach bekannt werden unverzüglich 
zu berichtigen. 
Im Falle der Ausstellung einer Polizze hinsichtlich des beantragten Risikos kann sich der Versicherer nicht mehr darauf berufen, daß 
der Antrag unvollständig ausgefüllt ist. 
Allfällige weitere Angaben, welche für die Beurteilung des Risikos für den Versicherer relevant sind, müssen vom Versicherer 
angefordert werden. Werden vom Versicherer keine weiteren Auskünfte verlangt, gilt ein Rücktritt nach § 16 VersVG ausgeschlossen. 
Sollte durch diesen Antrag ein bestehender Vertrag ersetzt werden, gelten die Bedingungen, Klauseln und Vereinbarungen 
mindestens in der bisherigen Form. Änderungen sind nur wirksam, sofern und soweit diese eine Besserstellung für den 
Versicherungsnehmer darstellen. Die angeführten Jahresprämien beinhalten sämtliche Zuschläge und Nachlässe und die derzeit 
gültige Versicherungssteuer. Der Antragsteller hält sich 3 Monate an den Antrag gebunden. 
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ALLGEMEINER TEIL 
Versichertes Risiko  ◊ Tätigkeit als Reitlehrer  Haftungserweiterung(wenn beantragt) 

◊ Hilfspersonal für Führen, Trockenreiten, Longieren, u.ä.  

◊ Überlassung von Reittieren an betriebsfremde Personen 
 

Qualifikation ◊ Erfolgreicher Abschluss: LFI -Zertifikatslehrgang Reitpädagogische Betreuung 
(pädagogisches Konzept nach Dell’mour®. 
Dieser Lehrgang wurde vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft mit Erlass ZL. 22.070/25-IIA4/01 als geeignete 
Qualifikationsmaßnahme im Sinne der Sonderrichtlinie für die Umsetzung der 
„sonstigen Maßnahmen“ des Österreichischen Programmes für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes, Zl. 21.200/50-II/00 gem. VO (EG) Nr. 1257/99, Sparte 
Berufsbildung, genehmigt.) 

oder 

◊ Erfolgreicher Abschluss: Lehrgang „Ganzheitliche Reitpädagogik nach 
Dell´mour®“ 

oder 

◊ Offizielle erfolgreiche Ausbildung als Übungsleiter oder Wanderreitführer o.ä. 
(mit Nachweis) 
 

◊ Zusatzqualifikation Integrative Voltigier- und Reitpädagogik® 
 

Weiters ist Versicherungsschutz bereits während der Ausbildung gegeben, sofern die Tätigkeit 
sich am Stand der Ausbildung orientiert. Der Versicherungsschutz erlischt mit dem Zeitpunkt, wo 
die Ausbildung abgebrochen oder auch unterbrochen wurde. Ein Überprüfung über den 
Lehrgang ist möglich. 

Versicherungssumme € 1.500.000,-- pauschal 

Versicherungs-
Bedingungen 

Es gelten die AHVB 1995, EHVB 1995 und diesem Antrag zugrundeliegenden 
Vereinbarungen und Klauseln 

Laufzeit des Vertrages 1 Jahr mit automatischer Verlängerung 

Kosten der Versicherung Als Vereinsmitglied (Reitpädagogik) : 
 
Tätigkeit Anzahl Prämie Summe

Reitlehrer 33,00€                 -€             
Hilfspersonal 8,00€                   -€             
Überlassung von Reittieren 22,00€                 -€             
Gesamtprämie -€              
Es gibt derzeit in Österreich 3 eingetragene Vereine:  
 
Reitpädagogische Betreuung FEBS – Salzburg 
 www.febs-verein.at Obfrau Sandra Pfuner, Buchberg 93, 5500 Bischofshofen, 0664/2823602 

 

Reitpädagogische Betreuung FEBS – Tirol  
www.reitpädagogische-betreuung.at Obfrau Iris Muck Lourdes 256534 Serfaus 

Telefon: +43 (0) 676 842927387 info@reitpädagogische-betreuung.at 

 

Reitpädagogische Betreuung FEBS – Oberösterreich  
Obfrau Kristin Karner, Reit-,Therapie- und Ausbildungshof Dell’mour ® - Voglhub, 4400 Steyr, 
Voglhuberweg 1,  
0676 – 61 58 355 

 
Ohne Mitgliedschaft 

Tätigkeit Anzahl Prämie Summe

Reitlehrer 47,00€                 -€             
Hilfspersonal 10,00€                 -€             
Überlassung von Reittieren 30,00€                 -€             
Gesamtprämie -€              
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Wurde eine der beantragten Versicherungen von einer 
Gesellschaft abgelehnt oder gekündigt? 

Ja     0 
Nein  0 

Haben sich zu den beantragten 
Versicherungen bereits Schäden ereignet? 

Ja    0 
Nein 0 

 
 

Ort/Datum 
 
 
 

Unterschrift Makler  
 
 

Antragsteller 

 

 

 


